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Allgemeine Verkaufsbedingungen  
für Ladeinfrastruktur für Elektroautos (Wallbox) 

 
der Stadtwerke Gaggenau (nachstehend „SWG“ genannt) 

 
 
1 Zustandekommen des Vertrags, Vertragspartner 

1.1 Der Vertrag kommt durch Bestätigung der SWG in Textform zustande. 
1.2 Vertragspartner des Kunden sind die Stadtwerke Gaggenau, Eigenbetrieb der Stadt 

Gaggenau, Theodor-Bergmann-Straße 44, 76571 Gaggenau. 
2. Lieferung, Verfügbarkeit  
2.1 Die Lieferung der vertragsgegenständlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos 

(Wallbox) an den Kunden erfolgt durch die Stadtwerke Gaggenau oder durch deren 
Beauftragte (Beförderer) an die im Vertragsformular genannte Installationsadresse 
zu üblichen Geschäftszeiten. Eine Lieferung außerhalb Deutschlands ist nicht 
möglich. 

2.2 Der Gefahr des zufälligen Untergangs erfolgt mit Übergabe an der 
Installationsadresse an den Käufer. Ist eine Übergabe nicht möglich, kommt der 
Käufer gemäß § 446 S. 3 BGB in Annahmeverzug und es tritt gleichwohl 
Gefahrübergang ein. 

2.3 Sollte sich nach Vertragsschluss herausstellen, dass die vertragsgegenständliche 
Ladeinfrastruktur für Elektroautos (Wallbox) aus von den Stadtwerken Gaggenau 
nicht zu vertretenden Gründen nicht mehr verfügbar ist, insbesondere wenn der 
Lieferant seinen Lieferpflichten nicht mehr nachkommt, sind die Stadtwerke 
Gaggenau berechtigt, vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden sie den 
Kunden unverzüglich darüber informieren und ihm, sofern möglich, ein in Qualität 
und Preis vergleichbares Produkt anbieten. Sofern kein vergleichbares Produkt 
verfügbar ist oder der Kunde keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes 
wünscht, werden die Stadtwerke Gaggenau dem Kunden eine ggf. bereits erbrachte 
Gegenleistung unverzüglich erstatten. 

3. Preise 

3.1 Die Preise für die vertragsgegenständliche Ladeinfrastruktur für Elektroautos 
(Wallbox) schließen bei Zusammenarbeit mit den von den SWG vorgeschlagenen 
Fachbetrieben gemäß Punkt 4 des Bestellantrages die Lieferung an die 
Installationsadresse ein und ergeben sich aus dem Vertragsformular. 

3.2 Die Versand- und Transportkosten betragen je bestellter Wallbox inkl. Montageplatte 
6,40 €. Ein Versand ist ausschließlich bei der Wahl eines eigenen Fachbetriebes zur 
Installation der Wallbox möglich. 

3.3 Soweit im Vertragsformular nichts Abweichendes geregelt wird, verstehen sich 
sämtliche Preise einschließlich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 

4. Fälligkeit, Abrechnung, Zahlungsweise 

4.1 Die Stadtwerke Gaggenau rechnen das Entgelt für die Lieferung der 
vertragsgegenständlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos (Wallbox) nach 
Vertragsschluss ab. Das Entgelt wird zu dem in der Rechnung der Stadtwerke 
Gaggenau genannten Zeitpunkt fällig. 

4.2 Für die Rechtzeitigkeit des Zahlungseingangs kommt es auf die Buchung auf dem 
genannten Konto an. 

4.3 Der Kunde ist zur Aufrechnung mit Gegenforderungen gegenüber den Stadtwerken 
Gaggenau nur berechtigt, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
wurden.  

5. Eigentumsvorbehalt 
Die Stadtwerke Gaggenau behalten sich das Eigentum an der 
vertragsgegenständlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises vor. 

6. Verantwortung des Kunden 

6.1 Das Risiko der Verwendbarkeit und Nutzbarkeit der vertragsgegenständlichen 
Ladeinfrastruktur für Elektroautos (Wallbox) trägt der Kunde. Das Gleiche gilt für die 
Möglichkeit der Montage an dem vom Kunden dafür vorgesehenen Ort. 

6.2 Der Kunde ist gegenüber dem Betreiber der Kundenanlagen und dem Netzbetreiber 
dafür verantwortlich, dass die vertragsgegenständliche Ladeinfrastruktur für 
Elektroautos (Wallbox) ordnungsgemäß installiert wird und dabei alle einschlägigen 
Vorschriften eingehalten werden. 

7. Gewährleistung, Haftung 
7.1 Die Gewährleistung für die vertragsgegenständliche Ladeinfrastruktur für 

Elektroautos (Wallbox) ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen §§ 434ff. 
BGB. 

7.2 Soweit den Stadtwerken Gaggenau von dem Hersteller bzw. Lieferanten 
Garantieansprüche für die vertragsgegenständliche Ladeinfrastruktur für 
Elektroautos (Wallbox) eingeräumt wurden, treten die Stadtwerke Gaggenau diese 
an den Kunden ab. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber den Stadtwerken 
Gaggenau werden dadurch nicht berührt. 

7.3 Im Übrigen haften die Stadtwerke Gaggenau nur für die Verletzung vertraglicher 
Pflichten, wenn sie die Verletzung zu vertreten haben. Zu vertreten haben die 
Stadtwerke Gaggenau Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, auch ihrer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. Für einfache Fahrlässigkeit haften die Stadtwerke Gaggenau nur 
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei der 
Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche Pflichten, die den Vertrag prägen und auf deren Einhaltung der jeweils andere 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Die Stadtwerke Gaggenau haften, außer 
in den Fällen von Ziff. 7.3 S. 1 bis 4, nicht für reine Vermögensschäden, insbesondere 
nicht für Mangelfolgeschäden und Schäden aus entgangenem Gewinn. Die 
Schadenshöhe ist bei fahrlässiger Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf 
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt; dies gilt nicht bei 
grober Fahrlässigkeit.

 
8. Datenschutz 

Die Stadtwerke Gaggenau werden die vom Kunden erhobenen personenbezogenen 
Daten ausschließlich für die Abwicklung des Vertrags nach Maßgabe der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeiten und speichern. Weitere 
Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Stadtwerke 
Gaggenau erhalten Kunden auf der Internetseite: https://www.stadtwerke-
gaggenau.de/de/Home/Datenschutz/Datenschutz1_68970.html sowie im Merkblatt 
der Stadtwerke Gaggenau zum Umgang mit personenbezogenen Daten. 

9. Schlussbestimmungen 
9.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

unwirksam und undurchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon unberührt. Im Falle der Unwirksamkeit oder 
Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gilt 
automatisch diejenige gültige und durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem 
von den Parteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
Beabsichtigten am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken. 

9.2 Die Geltung abweichender Einkaufsbedingungen des Kunden ist ausgeschlossen, 
selbst wenn die Stadtwerke Gaggenau derartigen Bedingungen nicht ausdrücklich 
widersprechen. 

9.3 Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag über 
Ladeinfrastruktur für Elektroautos (Wallbox) mit den Stadtwerken Gaggenau sowie 
aus diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Gaggenau. 
 

 

Persönlich sind wir in der Th.-Bergmann-Str. 44 in 76571 Gaggenau für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter 07225 9885-500, per Fax unter 07225 9885-774 und per 
E-Mail unter kundenservice@stadtwerke-gaggenau.de. Außerdem können Sie uns über das Onlineportal unter www.stadtwerke-gaggenau.de oder das Kontaktformular 
unter www.stadtwerke-gaggenau.de/Kontaktformular kontaktieren.  
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